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	To-do
	Das ist wichtig
	Erledigt?

	Ich habe geprüft, ob die betreffende Person geeignet ist?
	Hier geht es nicht nur um einen Überblick in fachlicher Hinsicht. Der Vertreter muss also nicht nur über Grundsätzliches im Datenschutz Bescheid wissen. Mindestens genauso wichtig sind Zuverlässigkeit, Auftreten und Umgangsformen. Passt das nicht, kann das auch negativ auf Sie zurückfallen.
	|_| Ja |_| Nein

	Die betreffende Person ist für den vollen Zeitraum verfügbar?
	Sind Sie drei Wochen weg, bringt es wenig, wenn Ihr Stellvertreter davon auch zweieinhalb Wochen in Urlaub ist. Klären Sie, was Sache ist. Ist eine Vertretung besonders wichtig, sollten Sie auch für eine eventuelle Krankheit Ihrer Vertretung gerüstet sein, also einen Plan B haben.
	|_| Ja |_| Nein

	Ich habe die Rahmenbedingungen vermittelt?
	Machen Sie klar, dass es sich nicht um eine normale Vertretung handelt. Eventuell hat auch ein Vertreter während Ihrer Abwesenheit mit sehr Vertraulichem zu tun. Daher ist es besonders wichtig, dass er sehr auf die Vertraulichkeit achtet und Unbefugten nichts erzählt.
	|_| Ja |_| Nein

	Der Vertretungsumfang ist konkret festgelegt?
	Definieren Sie, welche Rolle der Stellvertreter während Ihrer Abwesenheit spielt. Das umfasst auch die Aufgaben. Klären Sie für sich, bei was Sie wie vertreten werden wollen. Wichtig ist auch, was nicht Sache des Stellvertreters ist. Fixieren Sie am besten alles schriftlich und geben Sie dem Vertreter etwas an die Hand.
	|_| Ja |_| Nein

	Eine kurze Einweisung zu wichtigen Themen ist erfolgt?
	Überlegen Sie, bei welchen Themen Sie unbedingt etwas tieferes Wissen vermitteln müssen. Das kann etwa zu Datenpannen oder Betroffenenanfragen der Fall sein. Nur so weiß der Vertreter, worauf es ankommt, und macht nichts falsch.
	|_| Ja |_| Nein

	Über das richtige Verhalten bei Standardfällen habe ich informiert?
	Denken Sie an typische Standardfälle, wie etwa eine Frage zum Datenschutz, ein neues Vorhaben, eine Panne oder die Einladung zu einem Termin. Hier sollten Sie klare Regeln zur Orientierung vorgeben. Dann weiß der Stellvertreter, was er darf, bzw. kann immer auf Vorgaben Ihrerseits verweisen.
	|_| Ja |_| Nein

	Zugriff auf relevante Systeme und Daten ist eingeräumt?
	Relevant können E-Mail-Postfächer sein, bei denen Sie Leserechte einräumen müssen. Der Vertreter braucht ggf. auch Zugriff auf für Ihre Arbeit relevante Systeme, Prozesse oder Daten. Denken Sie an die Einräumung nötiger Berechtigungen. Eventuell können Sie die Einräumung der Berechtigungen auch direkt befristen.
	|_| Ja |_| Nein

	Wichtige Informationen, Dokumente und Links habe ich bereitgestellt?
	Stellen Sie am besten in einem Dokument oder einer E-Mail Wichtiges und Relevantes für Ihren Stellvertreter zusammen. Er muss schnell in Erfahrung bringen können, wo was zu finden ist. Verwenden Sie nach Möglichkeit Verlinkungen. Das beugt Missverständnissen und langem Suchen vor.
	|_| Ja |_| Nein

	Ich habe den Stellvertreter gegenüber wichtigen Stellen und Ansprechpartnern kommuniziert?
	Damit beispielsweise von Ansprechpartnern nicht die Zusammenarbeit mit dem Stellvertreter verweigert wird, sollten Sie die betreffenden Personen frühzeitig über den Stellvertreter informieren. Denken Sie hier auch an die Poststelle, damit dem Vertreter eingehende Post ausgehändigt wird. Schließlich kann manches nicht liegen bleiben, etwa geltend gemachte Betroffenenrechte. 
	|_| Ja |_| Nein

	Kontaktdaten für Notsituationen habe ich bereitgestellt?
	Denken Sie auch an das Unvorhersehbare. Es kann Notfälle geben, in denen Ihr Rat unerlässlich ist. Für solche Fälle sollte Ihr Vertreter Sie erreichen können, und zwar jederzeit. Das erspart allen Beteiligten Arbeit, Stress und Ärger.
	|_| Ja |_| Nein

	Ein Briefing kurz vor Urlaubsbeginn ist eingeplant?
	Machen Sie idealerweise an Ihrem letzten Arbeitstag vor dem Urlaub ein kurzes Übergabegespräch. Hier können Sie noch Fragen beantworten oder wichtige aktuelle Themen bzw. Vorgänge besprechen.
	|_| Ja |_| Nein

	Ein Termin für die Übergabe nach dem Urlaub ist vereinbart?
	Vereinbaren Sie bereits einen Termin für Ihren ersten Arbeitstag, damit man Sie auf den aktuellen Stand bringt. Das verschafft nicht nur Ihnen einen Überblick und Sie können direkt Danke sagen. Es ist auch für den Vertreter sehr entlastend, wenn er einen Haken an die Sache machen kann.
	|_| Ja |_| Nein
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